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§ 2 GUV Einflug, Ausflug und
landungsloser Uberflug

auslandischer Staatsluftfahrzeuge

GUV - Grenziiberflugsverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Einflug, der Ausflug und der landungslose Uberflug auslandischer ziviler Staatsluftfahrzeuge (Art. 3 des
Abkommens Uber die Internationale Zivilluftfahrt) bedirfen in jedem Falle einer Bewilligung der Austro Control
GmbH. Diese Bewilligung darf nur mit Zustimmung des Bundesministers fur Inneres erteilt werden.

2. (2)Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung gemal3 Abs. 1 ist rechtzeitig vor Beginn des Fluges auf
diplomatischem Wege einzubringen. Darin sind anzugeben:

1. a)das Eintragungszeichen, die Art und das Muster des Luftfahrzeuges;

2. b)der Staat, in dem das Luftfahrzeug registriert ist;

3. c)welcher Behorde oder sonstigen staatlichen Einrichtung (zum Beispiel Polizei-, Zollbehorde, usw.) das
Luftfahrzeug dient;

4. d)der Name des verantwortlichen Piloten und die Anzahl der Ubrigen Besatzungsmitglieder sowie allfalliger
Fluggéste, sofern es sich jedoch nicht bloR um einen Uberflug handelt, die Namen samtlicher
Besatzungsmitglieder und Fluggaste;

5. e)der Flugweg, das Flugziel, die GrenzUberflugstellen und die geplanten Zwischenlandungen;

6. f)der voraussichtliche Zeitpunkt der Ankunft und des Abfluges auf dem, beziehungsweise von dem in
Aussicht genommenen Flughafen;

7. g)der Zweck des Fluges;

8. h)die Bordfunkausristung und die verfugbaren Frequenzen.

3. (3)Eine Bewilligung gemald Abs. 1 ist zu erteilen, wenn und insoweit 6ffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

In Kraft seit 04.03.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 2 GÜV Einflug, Ausflug und landungsloser Überflug ausländischer Staatsluftfahrzeuge
	GÜV - Grenzüberflugsverordnung


